
 

 

Preisblatt für Erdgas/Biogas 
gültig ab 1. April 2026, ersetzt alle bisherigen Tarife und Preise 

 

Anschlussbeitrag 

Die einmalige Pauschale ist ein Beitrag an den Aufwand 

des Verteilleitungsnetzes und beträgt CHF 60.00 

(CHF 64.86 inkl. MWST) pro kW installierte Leistung der 

Verbrauchsapparate. Der Mindestbetrag beträgt in jedem 

Fall CHF 1'000.00 (CHF 1'081.00 inkl. MWST) pro An-

schluss. Ab 200 kW Anschlussleistung kommt grundsätz-

lich eine Anschlusspauschale von CHF 12'000.00 

(CHF 12'972.00 inkl. MWST) zur Anwendung. Bei Erweite-

rungen, Um- und Ersatzbauten wird die Leistungserhöhung 

verrechnet. Eine Rückzahlung bei Leistungsverminderung 

wird nicht geleistet. 

Standardmessung 

Die Bezugsmenge wird in Betriebs-Kubikmeter (m3) gemes-

sen und mit dem Umrechnungsfaktor in Kilowattstunden 

(kWh) umgerechnet. Der Umrechnungsfaktor ergibt sich 

aus dem mittleren Brennwert und der Zustandszahl. Der 

Brennwert (Gasqualität) wird durch unseren vorgelagerten 

Energielieferanten gemessen. Die Zustandszahl wird ge-

mäss der Richtlinie G23 des SVGW (Schweizerischer Ver-

ein des Gas- und Wasserfaches) durch Temperatur des 

Gases und der Höhenlage definiert. 

Arbeitspreis 

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der gemessenen thermi-

schen Energie Ea an der Übergabestelle und wird in kWh 

abgerechnet. 

Schwyz20 

Das Produkt «Schwyz20» enthält einen Anteil von 20 % Bi-

ogas aus der Schweiz. Dieses Produkt ermöglicht ein Hei-

zungsersatz gemäss dem revidierten kantonalen Energie-

gesetzes mittels Standardlösung Biogas. 

Biogas 

Unser Standardprodukt enthält einen Biogasanteil von 

20 %. Das Biogas stammt von zertifizierten Biogasprodu-

zenten aus dem In- und Ausland und wird aus Rest- und 

Abfallstoffen hergestellt. Neben dem Standardprodukt bie-

ten wir zusätzliche Varianten mit jeweils unterschiedlich ho-

hem Biogasanteil an. Die Biogasabrechnung erfolgt als Auf-

preismodell zu den Erdgasprodukten. 

Grundpreis 

Der Grundpreis beinhaltet Kosten einer Standardmessung 

für die Verrechnung und wird pro Messstelle (Zähler) abge-

rechnet. Dieser beinhaltet Zählerkosten, Abrechnung und 

periodische Kontrolle der Hauszuleitung und wird auch 

ohne Gasbezug geschuldet. 

CO2-Abgabe 

In der Schweiz produziertes Biogas ist von der CO₂-Ab-

gabe befreit. Für Erdgas und importiertes Biogas wird die 

vom Bund beschlossene CO2-Lenkungsabgabe auf fos-

sile Brennstoffe erhoben. Die Abgabe verringert sich ge-

genüber 2025 ab dem 1. Januar 2026 leicht und beträgt 

neu 2.158 Rp./kWh. 

Zusätzliche Bestimmungen 

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Energie Einsiedeln AG vom 1. Januar 2019. Alle bisheri-

gen Bestimmungen gelten als aufgehoben. Alle Informati-

onen finden Sie unter www.energie-einsiedeln.ch. 

 

 

 

 
 

Die Preise verstehen sich inkl. CO2-Abgabe auf den Erdgas-Anteil von 2.158 Rp./kWh. 

Der CH-Biogas-Anteil ist von der CO2-Abgabe befreit. Diese Befreiung ist bei den Tarifen bereits berücksichtigt. 

Die Preise verstehen sich exkl. Abgabe für die Sicherstellung der Lieferkapazitäten von 0.03 Rp./kWh,  

befristet vom 01.10.2025 bis 30.04.2026. 

Der Mehrwertsteuersatz (MWST) beträgt 8.1 %. 
 

Einsiedeln, im April 2026 / oct 

http://www.energie-einsiedeln.ch/

